
Die Chr'ollOlogie von 218/17 v. Chr.

Der zweite Band von Matzatll römischer Chronologie (Berlin
Weidmann 1884) bl'achte römische Zeittafeln von 506 bis 219
v. ChI'. Die lebhaft,e Debatte, welche das neue chronologische
Syst.em hervorrief, konnte nicht zu Ende gefühl·t werden, weil
lfatzat an einer entscheidemlen Stelle Halt gemacht hatte, nämlich
beim Beginn des zweiten punischen Krieges. Zwar ging schon
aus dem grundlegenden L Bande hervor, dass die Umrechnung
der vorjulianiscben römischen Daten in julianische gerade für den
Hannibaliflchen IÜ'ieg zuden auffallendsten Ergebniflsen führen musste
(Schlacht am Trasimenersee IX Cal. Quinct. 4. Februar, Beblacht
bei Cannä IV Non. Sext. 5. März), aber die Gegner mussten füg­
lich abwarten, ob und wie es dem Verf. gelingen würde, diese An­
sätze mit der sonstigen Ueberliefemng in Einklang zu bringen. Auch
war die Vermuthung berecDtigt, M. würde selbst nicht vor einer
Verwerfung der überlieferten Daten zurückschrecken. Man durfte
da]ler auf den 3. Band deI' Chronologie gespannt sein. Ein solcher
ist nun alltu'dings bis beute nicht erschienen, aber eine Probe
wenigstens liegt jetzt vor, nämlich die Zeittafeln für die drei ersten
Jahre des 2. pun. Krieges l •

Die kurze Fortsetzung reicht, wie zu erwarten war, voll­
komm'en aus, um ein endgültiges Urtheil über das ganze System
zu fällen, wenigstens soweit dasselbe einen neuen Tageskalender
fiir die römische Geschichte herstellen will. Um es kurz zu
sagen: die historische Ueberlieferung über die ersten Jahre des Hau­
nibalischen KriegeB lässt sich mit Matzats Chronologie schlechter­
dings nicht vereinigen; wir sinJ gezwungen, entweder jene oder
diese zu verwerfen. Aber die Fortsetzung genügt auch zweitens
zur KlarsteIlung der eigenthümlichen Methode des Verfassers,

1 Kritische Zeittafeln für den Anfang des zweiten punischen
im 10. Programm der Landwirthschaftsschule zu Weilburg

a. d. Lahn. 1887.
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mit der er es fertig bringt, die Ueberlieferung seinem chronolo­
gischen Systeme, einem wahren Prokrustesbett, anzupassen.

Ich greife im folgenden den eigentlich entscheidenden Punkt
heraus, die Chronologie des Winters 218/17 v. Chr. Die Schlacllt
an der Trebia fand statt nach Polybius (III 7::l) und Livius (XXI
54) ungefanr um die WU;tersonnenwende (218 v. Ohr.). Dieses
Datum lässt auch Matzat unangetastet. Auf römischer Seite be­
fehligten Ti. Semproniua und P. Comeliue Scipio, ,welcher nooh
an der am Ticin erhaltenen Wunde krank lag. Naoh Livius, d. h.
nach römischer Ueberlieferung waren Imide damals noch Oonsuln.
Liviue erzählt bekanntlioh (XXI 53): Semproniue drängte zur
Schlacht, weil die Wahlen vor der Thür standen, und weil sein
Oollege durch seine Wunde von der Führung ausgesohloBsen
war. Ehrgeizig hoffte er, den Ruhm des Sieges ganz für sich
zu gewinnen.

Dem entsprechend haisst es später (Liv. XXI 57): Sem·
pronius gelangte nach der Niederlage unter grossen Fährlichkeiten
nach Rom, hielt die Wahlen ab und kehrte darauf in das Wint3r­
lager zurück. Von den designirten Oonsuln des nächsten Jahres,
On. Servilius und O. Flaminius, Übernahm jener das OOl1snlat vor­
schl'iftsmässig in Rom (Liv. XXII 1), während Flaminius aus
politischen Gründen die Hauptstadt heimlich verliesB und in
.Ariminum das .Amt antrat. Beide aber begannen ihr Consulat an
den Iden des März, wie es damals gesetzlich war (Liv. XXI 63
und XXII 1).

Demnach können wir die römische Ueberlieferung durch
folgende Gleichungen wiedergeben:
Schlacht an der Trebia: fOl'te blllmae tempore l V(arronisch) 536

= Ende Dezember 218 v. Ohr.
Antritt der neuen Oonsuln: Id. Mart. V. 537 =? (Januar-März)

217 v. Chr.
Matzat lässt wie gesagt das Überlieferte Datum der TreMa­

schlacht bestehen und setl&t dieselbe auf o. 25, Dezember 218 an.
.Auch die Iden des März als .Antrittstag der neuen Oonsuln muss
er natürlich. als riohtig anerkennen. Nun fallen aber die Id.
Mart. nach seinem Kalender auf den 29. Oktober (iu1.). Da ferner
die Trasimene:l'Sohlacht, in welcher Flaminius kommandirte, nach
ihm am 4. Februar 217 geschlagen wurde, so müssen jene Id.
Mart, (29. Okt.) für ihn noch vor die Trebiaschlacht fallen, diese

1 Livius XXI 54: erat forte bruma<~ tempus et nivaIis dies.
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letztere aber bereits dem Jahl'e V. 537 angehören. 1\f:atzats Ka­
lender ergiebt somit nachstellemle Gleichungen:
Antritt der neuen Consuln: Id. Mart. V. 537 = 29. Oktober

218 v: Chr.
Beblacht an der Trebia: Tr€pt X€lilEPWaC;; Tpomic;; (Pol. III 72)
oder forte bnunae tempore V. 537 = c. 25 Dezember 218 v. ChI'.
DieRes Paar von Gleichungen stellt mit dem oben aufgestellten
in Widcrspru,eh; sie schliessen flieh gegenseitig aus. Es leuelltet,
ein, dasfl an diesem Punli:te Matzats System Stich halten muss,
wenn eS richtig ist.

Matzat verwirft natürlich die romisc11e Ueberlieferung, und
zwar stutzt er sich dabei auf Polybius. Seine Chronologie, be­
hau11tet er, sei die des Polybius, also dieje11ige der besten Quelle.

Dass der Ehl'geiz des Sempl'onius die Trebiaschlacbt ver­
schuldete, erzählt auch Polybius. Es heisst bei ihm (In 70): Ö
OE TIPOElp11i.1EVOC;; (niimlich Sempronius) ..... um) OE TfI<; q)l).o­
GOttete;; ~AetvvoilEVOe;; KUI KetT(lmO"T€Uwv TOle;; TIpaTiletO"I TretpuMTWe;;
€O"TIEU{)€ Kp'lvm 1:11' auTOu T(! (lAa Kai ,"uln: TOV IT6TIAIOV MvetO"Sat
TrUpaTUXElv T~ ilaXIJ jlDT€ TOU<; ~1TlKaS10"TajlEVOUe;; O"Tpa­
TlHO ue;; q>8aO"al TrapaAaßOVTue;; T~V &pxfJv' OUTOe;; Tap
ii v {) xp6voe;;. Und kurz nach der Schlacht berichtet er (lU 75):
rVULO<;; be LEPOUIALO<;; KCÜ raLO<;; 4>AU/lIVLOe;;, oY Tr€ p huX ov
UTIaTOI Ton KCl8EO"Ta/lEVOI, O"UV~TOV TOUe;; O"Ujl/luXOUe;; KOI
KUTETPetq>OV Ta Trap' COJTOl<;; O"TpUTOTIEba. Trapihov bE KOI
Tae;; Ct'fOp&.e;; Ta<;; jlEV EIe;; 'ApI"nvov Ta<;; ()' EIe;; TuPPllvlav, tile;;
~TIt TOUTOt<;; rrOllWOjlEVOl TOle;; TOTIOI<;; T~V EEobov.

Die erste Stelle versteht Matzat dahin 1: 'Die Ankuuft der
neuen Consuln steht hiernach unmittelbar bevor; dieselben
miissen also nioht nur schon gewählt sein, sondern auch bereits
ihre feriae Latinae hinter sich haben.' Aus der zweiten folgert
er weiter niohts, 'als dass die neuen Consuln gleich naoh der
Nachrioht von der unglücklichen Schlacht ihre Vorbereitungen
zum Aufbruch treffen '2.

Diese beiden Polybiusstellen entscheiden übel' die ganze
Matzatsehe Umrechnung der röulischen Daten. Erweist sich die­
selbe an einem so wichtigen Punkte, wie der Anfang des 2. pun.
Krieges ist, als falsch, sO ist sie überhaupt nicht mehr zn halten.
Beide Stellen sind wie{lerllOlt aucl1 von Matzats Gegnern

1 S. 12. Anm. 3.
2 S. 15, Anm. 7.
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missverstanden worden; keiner aber hat sie bisher derartig miss­
handelt wie Matzat selber.

Was die erste (ID 7U) betrifft, so sagt Seeckl: (die Aus'
drucksweise des Polybius lässt keinen Zweifel darall Ubrig, dass
die neuen Magistrate wenigsteus schon desigllirt waren', Diese
Auffassung ist unzweifelhaft in soweit l'ichtig, als die Worte
'ITapaAaßovTa~ TDV &pX~v, .wenn man &PX~v = consulatum oder
magistratum fasst, oder wenn man den Amtsantritt als gleichbe'
deutend mit der Uebernahme des Heerbefehls ansieht, besagen,
dass Servilius und Flaminills llnmittelbal' vor der Tl'ebiaschlacl1t
ihl' Amt eben noch nicht angetreten hatten. Dann ist aber die
Matzatsehe Gleichung Id, Mart. y, 537 = 29, Okt, 218 unzweifel­
haft falsch, Matzat übergeht cliese Auffassung Seecks mit Still·
schweigen.

Fränkel 2 sagt ähnlich wie Seeck: (Nun überliefert aber
Polybios: cler Consul Tiberius suchte - da der andere Consul
Publius durch Krankheit verhindert war, an einer Schlacht thei!­
zunehmen - aus Ehrgeiz allein eine Entscheidung herbeizu'
fUhren, bevor die neuen Consuln den Heerbefehl übernehmen
könnten: denn die Zeit war dazu da. Aus diesen Worten ist
aber zu schliessen, dass die Schlacht kurz vor dem damaligen
Amtsantrittstermin der Consuln, d. h. kurz vor dem 15, März
römischen Kalenders geschlagen worden ist', Hierzu bemerkt
Matzat 3: <Aus diesen ·Worten wäre das allerdings zu schliessell;
es ist nur das eine schade, dass sie beiPolybius nicht ptehen:
wedel' P, ScipiQ•• uoch 'fib. Sempronius wird von Polybius hier
noch Consul (U'ITaTo~) genannt: sogar das zweideutige <JTPUTllToC;
, . . . wird zum letzten Male 68, 13, für 'fib. Sempronius bei
seinem Abmarsch aus Ariminum, gebraucht',

Was soll man nun aber sagen oder denken bei dieser jovialen
Abfertigung, wenn die Stelle des Polybius, um die sich hier
alles dreht, lautet: f.l~T€ TOU~ E'ITlKa8. <JTpaTllTou~ <p8<X<JalKTA.,
und wenn derselbe MatzaJ; dieselbe Anmerkung mit den VIorten
beginnt: <die Ankunft der neuen Consuln steht hiernach un­
mittelbar bevor'! Das heisst doch in einem Athem mit zweierlei
Spmcben reden! Ferner: Ist der Ausdruck <JTpaTIlTol (zweifel­
haft', nun daxm sagt ja Polybius an der zweiten Stelle nach der

1 Ueber den Winter 218/17 v. ChI'. im Hermcs VIII S, 155 A. ll.
2 Studien zur römischen Geschichte, Heft I Breslau 1884 S. 7.
a S. 12. A. 3.



430 'l'houret

Schlacht, dass Servilius uml Flaminius nunmehr ön:aTOl geworden
waren. Wollte Matzat oonsequent bleiben, dann hätte er die Id.
Mart. schon deshalb kurz nach oder wenigstens gleichzeitig mit
der Trebiaschlacht ansetzen müssen. Endlioh berührt es seltsam,
dass Matzat die Fl'änkelsche Deutung des n:apaXaJ.lßa"Etv Tilv
&.pX~v = 'Uebernahme des Heerbefehls' stillschweigend annimmt,
da die andere natürlich für ihn verhängnissvoll werden müsste.
Er wäre wohl verpflichtet gewesen; hier deutlicher zu sein, da
seine ganze Umrechnung an dieser Deutung hängt. Denn
ihm ii.bernehmen Servilius und Flaminius den Heerbefehl erst
ungefähr acht Woehen nach ihrem förmlichen Amtsantritt, während
e~ Fränkel für selbstverständlich hält, dass beides zusammenflei
oder unmittelbar auf einander folgte.

Auch Holzapfel hat die fragliche Stelle des Polybins be­
handelt. Es heisst bei ihm!: < Nach Llvius XXI 57, 3 langte
Sempronius in Rom an, noch bevor man sich von der Aufregung,
die die Niederlage an der Trebia verursacht, erholt hatte. Poly­
bius, der die Reise des Sempronius nach Rom ganz ii.bergeht, setzt
allel'dings voraus, dass zur Zeit, als die Schlacht an dal' Trebia
stattfand, die neuen Oonsuln bereits im Begriffe gewesen seien, ihr
Amt anzutreten. . •.. In Bezug auf innere, ausschliesslich römische
VOI'gänge wird indessen (so auch Unger) der auf der Stadtchronik
beruhende Bericht des Livius in höherem Grade als der des Poly­
bius Glauben verdienen'. Also auch Holzapfel erkennt einen
Widerspruch zwischen Polybiuil und Livius an, der nicht auszu­
gleichen ist. Aber ist denn überhaupt ein Widerspruch VOI"
handen?

Zunächst sei bemerkt, dass der AusdruckO"Tpanrroi bei
Polybius durchaus nicht zweideutig ist. 1\'I:an braucht nur die
römischen Jahresanfange bei ipm dUl'chzugehen, um zu erkennen,
dass er keinen Untel'schied zwischen O"TpaTTJlot;; und ümlToli;
macht. Sei es achäische Gewohnheit, sei es Rücksicht auf seine
hellenistischen Leser: kurz er bezeichnet auch die l'ömischen
Oberbeamten am häufigsten als O"TpanrrOl. Nur wo es sich um
das Wesen der consularischen Gewalt als solcher handelt, ge­
braucht er offenbar absichtlich deu Ausdruck ün:aTo<;2. Natürlich
drückt O"TpaTTJToli; vOl'Ilehmlich das militärise·he Oh'erkommando

1 Römische Chronologie, Leipzig 1885 S, 292 A, B,
2. So besonders im sechsten Buch bei der Schilderung der römi­

schen Verfassung, Ich verweise übrigens, um nicht die Citate zu
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der Consuln aue, aber keineswegs ist diese Beziehung durchgeführt,
ja ee findet sich sogar die Wemlung ETd TiTOU KO"iVTIOU KaI
rvaiou ~o':.llTiou O'TpaTl1TWV (XXII 15) und Aehnliches. Eben­
sowenig unterscheidet er zwischen Designation und Amtsantritt,
und keinesfalle bezeichnet etwa urraToc;; den amtirenden, O'Tpa­
Tl1TOC;; den designirten oder den tiber seine Amtszeit hinaus kom­
mandirenden Consul l .

Als technischen Ausdruok für die Wahl der Oberbeamten
in Grieohenland, Karthago und Rom gebraucht Polybius an unge­
zählten Stellen das Verbum Ka010'TaVal, und zwar besonders gern
in den aotiven und passiven Partioipialformen, seltener a1pE10'8m.
Wae die Consuln betrifft, so ist es auch hier ganz unmöglich,
einen Unterschied zwischen Designation und Amtsantritt zu
machen. Irre ich nicht, so kommt das Verbum <xrrobE1KVUV<Xl
(designare) in diesem Zusammenhange überhaupt nur einmal vor
und zwar wiederum im seohsten Buch (VI 19). Dass Ka010'Tavm
weiter niohts als wählen im allgemeinen Sinne heisst, geht mit
Sioherheit . daraus hervor, dass Polybius dieses Verbum allch
für die Ernennung des Dictators gebraucht. Das Compositum
ETIlKa010'Tavm endlich bedeutet die Nachwahl = sufficere und
wird auch in diesem Sinne stets angewendet. Allerdings bleibt
es nicht hierauf beschränkt; der Ausdruck 01 ETrIKaOEO'TaJ..u~VOl

ürraTol oder apxovTEC;; kann an manchen Stellen weiter nichts
bedeuten als die neuen Consuln oder die Nachfolger im Amt,
immer aber rechtfertigt der Zusammenhang den Gebrauch dee
Compositums dUl;>Jh die Beziehung auf die Vorgängm' 2.

Kehren wir nunmehr zu den beiden entscheidenden Polybius­
stellen zurüok, so beruht die Ansicht, dass sie eine dem Livius
widersprechende Chronologie enthielten, einfach auf einer falechen

.häufen, auf die Artikel consul, {llmTo<; und O"TpaTI'}l6<; im Lex:icon
Polybianum von Schweighäuser, welche die Sache völlig klarstellen.

1 Hierfür möge genügen I 16: KaTiXO"TJ1C1avTE<; {m a T0 U<; MavlOv
'OKTaKiAlOv Kai Mavlov OuaAEplOV TU<; TE OUVU/-IEIe; lm:uO"ae; EEa1fEO"TEAAOV
KaI TOU<; O"Tp aTI'} lOU <; aWPoTEpOU<; Ei<; TJiV I:tKEAiav.

2 Folgendes Beispiel, die Wahlen fiir 216 v. ehr. betreffend, er­
klärt mehrere J1,ßr besprochenen termini in der deutlichsten Weise
(III 106): Tile; OE TWV dpXmpECI(WV l1'Jpa<; O"UVETII1:0UO"I'}<; E1AoVTo O"Tp a­
'l"I'}lou<; 01 'PWf.\alOl ÄEUK10V Ai/-liAIOV Kai rCltOV TEpEVTlOV' WV KaTa­
ClT a GEVTWV 01 f.\Ev OIKTClTOpE<; a1fEGEvTo TJiV dpXJ1v, 01 OE 1fpoümipxovTE<;
iJ1faTOt, rvulO<; I:EpouiAIO<; Kai MapKo<; 'PJ1l0UAO<; 6 /-IETCi Ti)v <PAa~llvlou

TEft.EU'l"l)v E1ftKaTaO"TaGEi<; KTA.



432 Thouret

Uebersetzung. Man hat bei Worten (lU 70) jJ.itTE TOU<; E:rn·
KIX8H1TlXjJ.€VOUc; (JTpcmrrOUc; <pM(Jeu rrIXpuXußOVTa<; T~V &pXJ1v'
OtITo<; rap 11'11 0 xpovo<; sowohl die Präposition Erri wie (las
Präsens Übersehen. 01. E1TlKa810'T<XjJ.€VOI O'Tpanl'fOi kann niemals
heissen 'die neugewähltell Commln', sondern nur 'die zur
Neuwahl aufgestellten oder neuzuwäldendell'. Genau
iihen:letzt die Worte: 'und damit nicht die Consnln, deren
NIHlwahl im Werke war, ihr Amt vorher ant,retel1 könnten;
denn das war die Zeit' (scil. der }leuwahl)l. Die Wablen in
Rom bestanden nämlich keineswegs bloss aus den Comitien,
sondern wesentlich gehörte dazu die Ambition, welclle viel Zeit
in Anspruch nallm. Vollständig klar aber wird die Stelle, wenn
wir sie mit der Parallelstelle des Livius vergleichen:
6 bE. rrpO€IPllllEVOr;; (Semproniurl) IJivius XXI 53 stimulabat et
... , {mo h€ Tfj<; <plAohoE!aC;EAlXu' tempus propinquum comitiorum,
VOjJ.EVO<; Kai KaTa1TlO'T€UWV 1'01<; nein novos eonsules bellumdiffer­
rrpurjJ.acrt rrapaAOrWr;; EO'rrEUh€ retnr, et oceasio in se umnn
KPIVat Öl' IX\JToD Ta GAa Kai vel'temlae dUln aeger
JlJ1TE 1'0'11 TIorrAlov OUv(X(J8at collega erat.
1TapaTuXEiv T~ jJ.aXIJ jJ.J1TE TOU<;
€1TlKa81(JTajJ.EVOU<; (JTpaTYl'fOur;;
<p86.O'cu rrapaAaßoVTar;; T~V ap-
XJ1V' OUTO<; rap ~V b XPOVOc;.

Die Stellen sincl identisoh, uml 0\ Err\l(a91(JTajJ.EvOl O'Tpa­
TllrOt heisst weiter nichts als novi commles, und oilTo<; rap Yjv
o Xpovo<; weiter niohts als tempus propinql1um comit.iorllm.

Noch einfacher liegt die Sache bei der zweiten Stelle (IH
75) : rvaio<; b€ LEPOUIAIOr;; Kai rutO~ t:l>Aalllvl0~, olrrEp ETUXOV
(htilTOI TOTE Ko;8E(JTajJ.EVOL Die Uebersetzung nach Seeek und
andern: < wel.che damfl.ls ihr Amt angetreten hatten', ist sprach­
lich falsch; es ist vielmehr zu Übersetzen: 'welche just damals
zu Consllin gewä.hlt worden waren' d. h. unmittelbar nach der
Schlacht an der Trebia, also· genau wie Livius erzählt. Dem
gegenüber fällt gar nicht ins Gewicht, dass Polybius die Reise
des Sempronius nach Rom zur Abhaltung der Wahlcomitien

l. €1TIl<aell:lTa/lEVOUl; ist aufzulösen o'i -r6-r€ E'lTlKaeil:lTaVTO, nicht
E'lTlKaT€l1TdeY)IHIV oder Plusquamperfectum. Das Imperfeot.um aber ist
nur wie oben zu verstehen (vgl. Pol. IV 6 über die Walil Arats zum
achii.ischell Strategen). Matzat würde Recht. haben, wenn da stände
E1TIKae€l:ITa/lEvou<; oder E'lTIKClTClOTaeEVTCl<;.
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übergeht. Unbegreiflich bleibt es - man möchte es naiv nennen,
dass Matzat die beiden ausschlaggebenden Wörter lTUXOV

und TOTE nicht gesehen hat oder nicht hat sehen wollen. Schon
diese eine Stelle geniIgt, Ulll sein chronologisches Gebäude um­
zustürzen, welches angeblich auf Polybius gegrUndet ist. EI'
kUmmert sicb weder um Worte, nocl1 um KaeEcrTa"H~vol,

sondern erklärt harmlos: <Ich meinestheils sehe hier nichts, als
dass die neuen COllsuln gleich nach der unglUcklichen Sohlacl1t
ihre Vorbereitungen zum Aufbruch treffen'1. Wenn also Matzat

.überzeugt ist, dass seine Cllronologie die des Polybius ist, so
müssen wir das als einen Irrthum bezeichnen. Vielmehr stimmt
Polybiusin der Hauptsache mit Jjivius vollkommen überein.

Matzats Darstellung der Ereignisse zwischen den Schlachten
an der 1'rebia und am Trasimenersee widerspricht denn auell den
deutlichen Worten des Polybius. Seine Chronologie hat fUr
diese Zeit kaum sechs Wochen ilbrig. Obglei,eh PolybiuB aus­
drücklich sagt (IH 78), dass die Kelten in Oberitalien ungeduldig
wurden, Hannibal llach der Treblasehlacht bei ihnen Winter­
quartiere nahm und der Krieg sieb in ihren Gebieten hinzusehlellpen
drohte; obgleich er in vollstem Einklang mit Livius beriolItet, dass
Hannibal bei den ersten Anzeiohen des Frühlings aufbrach, und
dass dieser Aufbruoh erst erfolgte, nachdem Flaminius in der­
selben J abreszeit feste Stellung bei Arretium eingenommen 2,

so muss Hannibal bei Matzat vier Wochen nach der 1'rebia­
schlacht aufbreohen, um am 4. Febl'uar die Trasimenerschlacbt
schlagen zu koÖnnen. Gegen eine derartige Behandlung der
Ueberlieferung einer chrOnologischen Theorie zu Liebe, welche
seit Jahren von Seiten mit den ehrlichsten Waffen be-

wird, muss deI' entschiedenstc Protest erhoben werden!
Von dieser Misshandlung der Uebel'lieferung durch Matzat

führe ioh noch ein letztes Beispiel an. Da na011 ihm die Trebia­
solllaoht in das Consulatsjahr des Servilius und Flaminius rullt, so
wUrde es von grossem We11th für ihn wenn sich in der Uel)or­
lieferung irgend eine Andeutung hiervon finden liesse. Und in deI'
That Hndet er eine solche in der folgenden Stelle des Liviu8, welolle
ioh zur Aufklärung des Lesers vollständig wiedergeben muss.
Livius XXI t5 (nach der Eroberung Sagunts duroh Hannibal):

. 1 S. 15 Anm. 7. Was würde Matzat sag'en, wenn ein amlerer,
etwa ein gewöhnlicher' Oberlehrer' sich dergleichen erlaullte I

2 VgL PoL III 78 mit Liv. XXI 58 und Pol.lll 77 mit Liv. XXII 2.

Rhein. Mus. f. ~hilol. N. F. XLII. 28
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Octavo mense quam coeptum oppugnari captum Saguntum quidam
scripsere, iude CartbaghlCm novam in biberna Hannibalem con­
cessisse; quinte deinde mense quam ab Cartllagine profectua ait
in Italiam pervenisse. Quae si ita Bunt, fleri non potuit, ut P.
Cornelius, Ti. Sempronius consules fuerint, ad quos et principio
oppugnationis legati Saguntini missi Bunt., et qui in suo magistratu
cum Hallllibale, alter au Ticinum amnem, ambo aliquante post
ad Trebiam pugnaverint. Aut omnia breviora aliquanto fuere, aut
Saguntum pl'incillio 3onni, quo P. Cornelius, Ti. Sempronills consules
fuerullt, non coeptum oppugnari est sed captum. Nam excessisse
pugna ad Trebiam in annum Cn. Servilii et C. Flaminii non potest,
quia Flaminius Arimini consulatum iniit, creatus ab Ti. Sempronio
consule, qui post pugnam ad Trebiam ad creandos oonsules Romam
oum venisset, comitiis perfectis ad exercitum in hiberna rediit.
Hierzu bemerkt Matzat 1: (Der llier bestritteue Satz, dass die
Schlacht. an der Trebia erst untcr den Consuln von V. 537 statt­
gefunden habe, ist natürlioh kein Einfall des Livius; er muss
ihn als Naohrioht vorgefunden haben. Er bat dieselbe jedooh
verworfen, weil er wusste, einerseits dass die Schlaollt an der
TTebia um die Wintersonnenwende stattgefunden bat, d. h. für
ilm im Dezember; andererseits, dass Tib. Sempronius die Wahl­
oomitien abgellalten hat, und zwar im J anuarius d. h. für ihn
im Januar. Man sieM nun auoh, warum er den Polybios,
den er sicher sohon vor sich hatte, doch noch nicht fortlaufend
benutzt: er llat denselben wegen seiner ihm unverständlichen
Chronologie entsohieden mit Misstranen betraohtet'. Für jeden
unbefangenen Leser werl1eu die Worte des Livius gerade umgekehrt
einen Beweis dafür bilden, dass in der römischen Ueberlieferung
eben kein Zweifel an der Thatsache verlautete, dass die Comitien
für V. 537 nach der Schlacht an der Trebia durch den Consul
Sempronius abgehalten worden sind.

Es war nicht meine Absicht, die Chronologie des Winters
218/17 v. ChI'. im einzelnen zu behandeln. Ich wollte nur an
einem entscheidenden Punkte die Haltlosigkeit der Matzatsehen
Umreohnung der vorjulianisohen Daten beweisen. Deshalb habe
ich mich begni.igt, die wirklich ausschlaggebenden Daten zu be­
handeln, d. h. die Schlaoht an der Trebia, die Comitien für V. 53'1
und den Amtsantritt der Consuln des Varronischen Jahres 537
(217 v. Chr.). Obgleich die vorhandenen Berichte (sowohl des

1 S. 13. Anm. a.
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Polybius wie des Livius) über die folgenden Jahre, vor allem
über die beiden Schlachten am Trasimenersee und bei Cannä ein
geradezu erdrückendes Beweismatel'ial gegen Matzat jedem vor­
urtheilslosen Leser gewähren, so habe ich auf die Benutzung
desselben doch verzichtet, weil mit Matzat nicht zu streiten ist
über Berichte, welche nur bei unbefangenem Verständniss für die
Chronologie entscheiden können. Bei der von mir behandelten
Zeit steht es aber anrIers. Denn da Matzats Kalender steht
und fällt mit der Behauptung, dass Polybius, im Widerspruch
mit. Livius, die Wahlen für V. 537, ja den Antritt der neuen
Consuln vor die Schlacht an der Trebia stellt, so kam es
darauf an, diese eine Behauptung als irrthümlich zu erweisen 1.

Es ist begreiflich, dass es l\fatzat schwer fällt, die Ueberlieferung
ohne Rücksicht auf seine bis zum Jahre 190 v. Chr. bereits aus·
gearbeitete und im ersten Bande der Chronologie (1883) ver­
öffentlichte Neujahrst.afel zu prüfen, aber er war wissenschaftlicll
hierzu verpflichtet, selbst wenn er zu dem Resultat gekommen
wäre, dass diese Neujahrstafel falsch ist, und dass neine Zeit­
tafeln einfach wieder cassirt werden müssten. So wie die Zeittafeln
vorliegen und wahrscheinlich im dritten Band fortgeführt werden
sollen, sind sie unbrauchbar, weil er (um ein früheres Urtheil
zu wiederholen) (seine Rechnung ohne den Wil'th gemacht hat,
(1. h. ohne die römische Geschichte'. Könnte er Rich entachliessen
sein Wandeljahr aufzugeben, so würde er ganz der Mann sein
eine römische Chronologie zu schreiben.

Berlin. G. Thouret.

1 Die Mehrzahl der Forscher ist der Ansicht, dass der römische
Kalender damals ungefähr um zwei Monate der julianischen Zeit voraus.
war, Unger und Soltau dagegen bestreiten jede nennenswerthe Differenz.
Eine Einigung ist indessen wol1l zu erwarten, und sie wird nach
meiner Ueberzeugung zu Gunsten der ersten Ausicht ausfallen.




